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Antrag auf Ausstellung eines Sachkundenachweises nach Art.7 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 

 

Vorname, Nachname  

Anschrift  

Telefon-/Handynummer  

Fax/Email  

Geburtsdatum und -ort  

Staatsangehörigkeit  

derzeit beschäftigt bei  
 

 Neuantrag 
 Antrag auf Umschreibung der bis zum 09.12.2015 gültigen Sachkundebescheinigung 
 

Ich beantrage den Sachkundenachweis für folgende Tätigkeiten, Tierarten und Art von Geräten 
(Zutreffendes ankreuzen) 

 Handhabung und Pflege von  Rindern     Schweinen     Schafen/Ziegen     Pferden     Geflügel   

 Ruhigstellen von  Rindern     Schweinen     Schafen/Ziegen     Pferden     Geflügel 

 Einhängen und Hochziehen von  Rindern     Schweinen     Schafen/Ziegen     Pferden     Geflügel  

 Sonstige (Tierart  benennen) 

 

 Betäubung           Entblutung           Tötung 
 Schwein  Bolzenschuss  Elektrozange  Gas: (bitte benennen) 

 Rind  Bolzenschuss  Elektro  Kugelschuss 

 Schaf/Ziege  Bolzenschuss  Elektrozange 

 Pferd  Bolzenschuss 

 Geflügel  Bolzenschuss   Elektrozange  Wasserbad   Gas   Kopfschlag 

 Sonstige (Betäubungsverfahren benennen) 

 

A Nachweis der Sachkunde für den Bereich „Handhabung und Pflege“ erfolgt durch folgende 
Unterlagen (bitte ankreuzen und in Kopie beilegen): 
 Befähigungsnachweis für den Tiertransport der jeweiligen Tierart nach der Verordnung (EG)Nr. 1/2005 
 Sachkunde aufgrund einer Ausbildung:     Landwirt         Tierwirt, Fachrichtung:  
 Nachweis über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich „Handhabung und Pflege“ (schriftliche 

Bestätigung des Arbeitgebers) 
 Bei weniger als 3 Jahren Berufserfahrung: Bescheinigung über die theoretische und praktische 

Prüfung nach Art. 21 in Verbindung mit Anhang IV VO (EG) Nr. 1099/2009 (Lehrgangsbescheinigung 
einer anerkannten Stelle) 

 nur für Masthühner: Sachkundenachweis nach § 17 Abs. 1 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
in Bezug auf Masthühner 

B Nachweis der Sachkunde für die „Tätigkeiten Betäuben, Entbluten, Töten“ durch folgende Unterlagen 
(bitte ankreuzen und in Kopie beilegen) 
 Bestehende Sachkundebescheinigung nach § 4 Abs. 2 Tierschutz-Schlachtverordnung 
 Bescheinigung über die theoretische und praktische Prüfung nach Art 12 in Verbindung mit Anhang IV 

VO (EG) Nr. 1099/2009 (Lehrgangsbescheinigung einer anerkannten Stelle) 

C Aktuelles Lichtbild 

 liegt bei (unbedingt erforderlich) 

 
Erklärung nach Art. 21 Abs. 6 VO (EG) 1099/2009: 
Hiermit erkläre ich, dass gegen mich in den zurückliegenden drei Jahren oder aktuell kein tierschutzrecht- 
liches Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren anhängig ist oder war und kein Zwangsgeld zur 
Beseitigung festgestellter Verstöße festgesetzt wurde. 

 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift 

 


